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AKTUELL I NEWS

SCHWEIZ
Kanton Bern entlässt 600 Geistliche -
und zahlt trotzdem weiter
Seit diesem Jahr stellt im Kanton Bern nicht mehr der Staat

die Pfarrerinnen und Pfarrer an. Dafür sind nun die Kirchen

zuständig. Grundlage für die Entflechtung des Verhältnisses

von Kirche und Staat ist das neue bernische Landeskirchengesetz.

Es sieht aber auch vor, dass die finanziellen Mittel für

die Entlohnung der Geistlichen bis 2025 im bisherigen
Umfang vom Kanton kommen.

Die evangelisch-reformierte Kirche erhält dafür jährlich 60

Millionen Franken, die römisch-katholische 12 Millionen

Franken und die christkatholische Kirche 470 000 Franken.

Auch das Gehalt des jüdischen Rabbis bezahlt weiterhin der

Kanton Bern.

Ab 2026 richtet dann der Kanton Bern den Kirchen einen

Sockelbeitrag zur Wahrung historischer Verpflichtungen im

Zusammenhang mit der Übernahme der Kirchengüter aus.

Anfang des 19. Jahrhundert hatte der Kanton Bern Kirchengüter

eingezogen und verpflichtete sich im Gegenzug, die Geistlichen

zu entlöhnen. Der Kanton Bern will den Landeskirchen

künftig auch einen Beitrag für «Leistungen im gesamtgesellschaftlichen

Interesse» ausrichten. (Bue)

Religionsfreie überholen Reformierte

Vor 50 Jahren waren nahezu hundert Prozent aller

Schweizerinnen und Schweizer entweder katholisch oder
reformiert. Heute gehören 28 Prozent aller über 15-Jährigen in

der Schweiz keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Dies

zeigen die neusten Zahlen des Bundes. Damit gibt es nun mehr
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Konfessionsfreie als Evangelisch-Reformierte - knapp jeder
vierte Einwohner bzw. jede dritte Einwohnerin der Schweiz ist

reformiert, jeder bzw. jede dritte katholisch. Die katholische

Kirche ist zwar noch die grösste Glaubensgemeinschaft des

Landes, doch auf dem zweiten Platz folgen bereits die

Religionsfreien. Bei den Kantonen fällt ein deutliches Stadt-Land-

Gefälle auf: In Zürich und Basel bilden die Religionsfreien die

grösste Gruppe. In Basel ist jeder bzw. jede Zweite konfessionsfrei.

In den ländlichen katholischen Kantonen Appenzell
Innerrhoden und Uri sind es nur gerade knapp zehn Prozent.

Der Anteil an Musliminnen und Muslimen in der Schweiz

bewegt sich bei fünf Prozent, evangelikalen Gruppierungen
oder Sekten gehören rund siebeneinhalb Prozent der

befragten Bewohnerinnen und Bewohner an. (Bue)

bfs.admin.ch/bfs/de/home.assetdetail.11607244.html

Siehe auch Seite 13

Rettet higgs!

higgs
Dem Online-Portal higgs fehlt das Geld. Das Wissensmagazin

des ehemaligen SRF-Moderators Beat Glogger hat deshalb

ein Crowdfunding gestartet: wemakeit.com/projects/
das-schweizer-wissensmagazin. Es ist der letzte Rettungsversuch.

Bis Ende 2019 erhielt Higgs-Gründer Beat Glogger

jahrelang Geld von der Gebert-Rüf-Stiftung. Die Stiftung
zahlt jedoch nicht mehr, weil sie sich nur an der Anschubfi-

nanzierung beteiligte. Nun reicht das Geld nur noch bis zum

Sommer. Falls das Crowdfunding fehlschlägt, geht der
Laden zu. Seit dem 11. Januar 2018 ist higgs online: eine Website

sowie Social-Media-Kanäle mit Inhalten aus der Welt der

Wissenschaft mit Relevanz für die Gesellschaft. Beat Glogger
will mit higgs.ch den serbelnden Wissenschaftsjournalismus

wieder stärken. (Bue)
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AUFGEFALLEN
In dubio pro ecclesia

Unglaublich, aber wahr: Ein Elternpaar lässt seine Tochter

als Baby 1953 in der DDR taufen. Wenige Jahre später

tritt das Paar aus der Kirche aus. Die Tochter wächst

weltlich-atheistisch und im sozialistischen Gedankengut
auf. Sie hat knapp 60 Jahre lang nichts mit der Kirche zu

tun und erscheint in keinem kircheninternen
Mitgliederverzeichnis. 2011 wird sie plötzlich für angeblich geschuldete

Kirchensteuern zur Kasse gebeten.
Und das kam so: Die Kirchensteuerstelle, in Berlin beim

Finanzamt angesiedelt, sucht offenbar systematisch nach

getauften Kirchenangehörigen, die ihre Steuern nicht

bezahlen. Die Frau kann sich - wen wundert's - an die Taufe

nicht erinnern und gibt auf Nachfrage an, konfessionsfrei

zu sein. Die Kirchensteuerstelle forscht im Taufregister

ihres Geburtsorts nach und findet heraus, dass sie getauft
wurde und nie förmlich austrat - der Austritt ihrer Eltern

gilt für das Kind offenbar nicht. Deshalb soll die mittlerweile

66-jährige Kirchensteuern in der Höhe von knapp
2000 Euro nachbezahlen.

Die Frau erhebt, unterstützt vom Institut für Weltanschauungsrecht

(ifw) der Giordano-Bruno-Stiftung, Klage

gegen diese Steuernachforderung. Das ifw kritisiert die

«Rasterfahndung» der Kirchen, ermöglicht durch die enge
Zusammenarbeit von Finanzamt und Kirchein Berlin, und

bezeichnet sie als Verstoss gegen das Datenschutzrecht

und die Trennung von Staat und Kirche. Das Gericht sieht

das im Dezember 2019 jedoch anders und stützt die

Argumentation der Kirche: Aufgrund der Taufe 1953 liege
bei der Frau eine Kirchenmitgliedschaft vor, die sie nur
durch den ausdrücklichen Austritt beenden könne.

Während für einen Kircheneintritt in Deutschland - in

einem anderen Fall gerichtlich so anerkannt - ein erkennbarer

positiver Wille auch ohne förmliche Beitrittserklärung

reicht, verlangt das Gericht für den Austritt ein

formalisiertes Verfahren. Das lebenslange Fernbleiben

von kirchlichen Riten und Gepflogenheiten zählt nicht.

Das Urteil «in dubio pro ecclesia» mag diesen Institutionen

nun zwar Steuergelder in die Kasse spülen. Der Ge-

richtsprozess vermittelt aber auch die wahre Botschaft

der Kirchen: Mitmachen und kirchliche Werte hochhalten

interessiert niemanden. Was zählt, ist die Kirchensteuer.

Eliane Schmid
Im Detail:
hpd.de/artikel/rasterfahndung-wegen-kirchensteuern-17029

Beschwerde gegen
Millionengeschenk an Kirchen
im Kanton Freiburg
Nach der Annahme der Unternehmenssteuerreform des

Bundes müssen auch die Kantone ihre Steuergesetzgebung

anpassen. Ausländische Firmen können nicht mehr bevorzugt

werden. Also hat auch der Kanton Freiburg eine

Senkung der Steuern für alle Unternehmen vorgesehen. Damit

die Reform vor dem Volk Gnade findet, wurden im gleichen
Paket rundum kleine Geschenke gemacht, ein etwas

üppigeres an die beiden Staatskirchen. Auch ihre Steuereinnahmen

von den Unternehmen würden sinken und gegen den

vereinten Widerstand von Linken und Gläubigen wäre die

Steuerreform an der Urne wohl gescheitert. Also sah das

Reformpaket vor, dass die Kirchen als Ausgleich vom Staat

über die nächsten sieben Jahre mindestens 7,7 Millionen

Franken erhalten würden. Dieses Reformpaket wurde vom

Freiburger Stimmvolk im letzten Sommer angenommen.

Geschenk statt höhere Kirchensteuer

Im Freiburger System zieht der Staat für die beiden
Staatskirchen die Steuern ein; die Höhe der Kirchensteuer legen

diese aber selbst fest. Wenn die Kirchen also denken, dass

sie nach der Steuerreform zu wenig Steuern hätten, können

sie den Steuersatz für ihre Mitglieder erhöhen. Es gibt
keinen Grund und keine verfassungsmässige Grundlage, dass

der Staat als Garant für die bisherigen Einnahmen auftritt

und die Schwankung aus allgemeinen Mitteln ausgleicht,
die auch von Andersgläubigen und Konfessionsfreien

aufgebracht werden.

Beschwerde eines Freidenkers

Im immer noch katholischen Kanton Freiburg war das kein

Thema. Also hat ein Freidenker dagegen eine «Beschwerde

in öffentlich-rechtlichen» Angelegenheiten ans Bundesgericht

eingereicht. Er moniert, dass die Zahlung an die Kirchen

die verfassungsmässige Glaubens- und Gewissensfreiheit

verletzt, insbesondere die daraus hervorgehende «negative

Religionsfreiheit», das Recht, einer Glaubensgemeinschaft
weder angehören noch diese finanzieren zu müssen.

Vielleicht gelingt ein Durchbruch

Es war in der Schweiz bisher fast unmöglich, sich mit Berufung

auf verfassungsmässige Grundsätze gegen die

Interessen der Staatskirchen durchzusetzen. Vielleicht gelingt
hier ein Durchbruch. Man bedenke: Die an sich schon

verfassungswidrigen Kirchensteuern von Unternehmen sollen

hier bei einem Rückgang auch noch aus allgemeinen Mitteln

ausgeglichen werden, (fd)
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